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Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen für Versicherungs-
berater 

VERSBERAT   Stand 01.07.2014 

1 Risikobeschreibung 

1.1 Versichert ist die mit behördlicher Erlaubnis unabhängig ausgeübte Tätigkeit als Versicherungsbe-
rater. Der Versicherungsschutz bezieht sich auf die 

1.2 Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen; 
1.3 Beratung bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungs-

fall; 
1.4 außergerichtliche Vertretung des Versicherungsnehmers gegenüber dem Versicherer. 
1.5 Mitversichert ist die Beratung zu Produkten der betrieblichen Altersvorsorge, soweit es sich um 

Modelle der Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds (einschließlich der Beratung zu 
Rückdeckungsversicherungen für die Pensionszusage oder Unterstützungskasse) handelt. 
Vom Versicherungsschutz nicht umfasst ist das Erstellen von versicherungsmathematischen Gut-
achten. 

1.6 Mitversichert ist die Beratung zur Anlage und Absicherung von Wertguthabenvereinbarungen im 
Sinne von §§ 7b ff. SGB IV (Lebensarbeitszeitkonten), soweit es sich um Produkte eines Versiche-
rungsunternehmens handelt. 

2 Versicherungssumme 

In Abänderung von 3.2.1 3. der Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für freie Berufe und Gewerbetreibende mit gesetzlicher Versicherungs-
pflicht (AVB-P) gelten sämtliche Pflichtverletzungen bei Erledigung eines einheitlichen Geschäftes 
als ein Versicherungsfall. Maßgeblich für den Eintritt des Versicherungsfalls ist der Zeitpunkt des 
ersten Verstoßes. 

3 Ausschlüsse 

Ausgeschlossen sind in Ergänzung zu 4. AVB-P Haftpflichtansprüche 
3.1 wegen Schäden aus der Tätigkeit für Auftraggeber, die mit dem Versicherungsnehmer durch Per-

sonalunion, Gesellschaftsverhältnis oder Kapitalbeteiligung verbunden sind; 
3.2 von Personen, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. 

4 Anzeigepflichten des Versicherers und des Versicherungsnehmers 

4.1 Der Versicherer ist gesetzlich verpflichtet, der zuständigen Erlaubnisbehörde nach § 117 Absatz 2 
VVG die Beendigung oder Kündigung des Versicherungsvertrags sowie jede Änderung des Versi-
cherungsvertrags, die den vorgeschriebenen Versicherungsschutz im Verhältnis zu Dritten beein-
trächtigen kann, unverzüglich mitzuteilen. 

4.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet die Änderung seiner Anschrift und eine etwaige Ände-
rung der zuständigen Erlaubnisbehörde dem Versicherer unverzüglich mitzuteilen. 


